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RS OGH 1996/10/22 10ObS267/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.10.1996

Norm

BPGG §3 Abs2

BPGG §3 Abs3

TirPGG §3 Abs3 lita

Rechtssatz

Nach § 3 Abs 3 lit a des Tiroler P3egegeldgesetzes, LGBl 1993/55, besteht kein Anspruch auf P3egegeld, wenn der

P3egebedürftige einer Personengruppe angehört, die nach § 3 Abs 2 oder 3 BPGG in den Kreis der nach dem BPGG

anspruchsberechtigten Personen einbezogen werden kann. Ob eine solche Einbeziehung tatsächlich erfolgt ist, hat

nach dem Wortlaut und Sinn der zitierten Bestimmung außer Betracht zu bleiben.
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